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Hinweis für gewerblich Selbständige im Dachdecker-, Gerüstbauer-, Maler- 
und Lackierer- sowie Steinmetzen- und Steinbildhauer-Handwerk und in den 
Bau-, Ausbau- sowie Holzgewerben 
 
 
 
Sehr geehrtes Mitglied, 
 
wir möchten Sie an dieser Stelle darauf aufmerksam machen, dass durch Ihre 
gewerbliche Tätigkeit eine gesetzliche Versicherungspflicht für Sie entstehen 
kann, und zwar auch ohne ausdrückliche Anmeldung. 
 
Zwecks Klärung empfehlen wir, sich mit den genannten Institutionen unter den 
angegebenen Rufnummern in Verbindung zu setzen: 
 
 Lohnausgleichskasse für das Dachdecker-Handwerk 
 Rosenstr. 2, 65189 Wiesbaden, Tel.: 0611 16010 
 
 Sozialkasse des Gerüstbauer-Handwerks 
 Mainer Str. 98 – 102, 65189 Wiesbaden, Tel.: 0611 73390 
 
 Gemeinnützige Urlaubskasse für das Maler- und Lackierer-Handwerk, 
 Zusatzversorgungskasse des Maler- und Lackierer-Handwerks, 
 John-F.-Kennedy-Str. 6, 65189 Wiesbaden, Tel.: 0611 76300 
 
 Versorgungskasse des Steinmetzen- und Bildhauer-Handwerks, 
 Washingtonstr. 75, 65189 Wiesbaden, Tel.: 0611 977120 
 
Für die Bau-, Ausbau- und Holzgewerbe: 
 
 Zusatzversorgungskasse des Baugewerbes (ZVK) 
 Wettiner Str. 7, 65189 Wiesbaden, Tel.: 0611 7070                    u n d 
 
 Bau-Berufsgenossenschaft Hamburg 
 Holstenwall 8 – 9, 20355 Hamburg, Tel.: 040 35000-0 
 
Ferner weisen wir darauf hin, dass Sie möglicherweise auch unter die 
 
 winterbeschäftigungsumlage-pflichtigen Betriebe 
 
fallen. Näheres können Sie bei der Bundesagentur für Arbeit Regionaldirektion 
Niedersachsen-Bremen, Altenbekener Damm 82, 30037 Hannover, 
Tel.: 0511 9885-5141 / -5142, erfragen. 
 
In Ihrem eigenen Interesse sollten Sie alle diese Punkte klären, damit es nicht – 
eventuell erst nach Jahren – zu teuren Nachzahlungen kommt. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Handwerkskammer Lübeck 
 
  


